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Änderungen im Beihilferecht durch Änderung des Hamburgischen Beamtengesetzes (HmbBG) und 
der Hamburgischen Beihilfeverordnung (HmbBeihVO)  
 

Bekanntgabe an: alle Bediensteten 

Wesentlicher Inhalt: Änderung des HmbBG, Beihilfefähigkeit von Aufwendun-

gen für die persönliche Tätigkeit durch nahe Angehörige, 

Änderung der Einkommensgrenze für die Berücksichti-

gungsfähigkeit von Aufwendungen der Ehegattinnen und 

Ehegatten, Lebenspartnerinnen und Lebenspartner, 

Beihilfefähigkeit von Aufwendungen der Präexpositionspro-

phylaxe 

Vom Inhalt betroffener  

Personenkreis: 

Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter, Ver-

sorgungsempfängerinnen und -empfänger sowie beihilfe-

berechtigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

Veröffentlichung online: Profikanal • Personalportal • MittVw. 

 
Die Bürgerschaft hat am 5. Juli 2023 das Gesetz zur Änderung beihilfe-, versorgungs- und besol-

dungsrechtlicher Vorschriften beschlossen, das am 21. Juli verkündet wurde. Zu den ab 2024 in 

Kraft tretenden beihilferechtlichen Änderungen werden folgende Hinweise gegeben: 

 

1. Einkommensgrenze für die Berücksichtigung von Aufwendungen der Ehegattinnen und 

Ehegatten, Lebenspartnerinnen und Lebenspartner 

 

Der Grenzbetrag für die Berücksichtigungsfähigkeit von Aufwendungen der Ehegattinnen und 

Ehegatten, Lebenspartnerinnen und Lebenspartner wird von 18.000 Euro auf 20.000 Euro an-

gehoben (§ 80 Abs. 11 Satz 2 Nr. 1 Buchstabe c HmbBG, § 2 Abs. 5 Satz 1 HmbBeihVO). 

Maßgeblich sind unverändert die Einkünfte nach § 2 Abs. 3 EStG im Jahr vor der Antragstel-

lung. 
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2. Ermächtigungsgrundlage für die Anerkennung der Beihilfefähigkeit der Aufwendungen 
für verhaltensbezogene Prävention und Präexpositionsprophylaxe  
 
Mit dem Gesetz zur Änderung beihilfe-, versorgungs- und besoldungsrechtlicher Vorschriften 

wurde die Grundlage für eine Änderung der HmbBeihVO zur Anerkennung von Aufwendungen 

der Präexpositionsprophylaxe geschaffen (§ 80 Absätze 1 Satz 1 und 11 Satz 2 Nr. 9 HmbBG). 

Entsprechende Aufwendungen können im Vorgriff auf die in 2024 vorgesehene Änderung der 

HmbBeihVO nach folgender Maßgabe als beihilfefähig anerkannt werden: 

 

Bei Personen, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, sind Aufwendungen beihilfefähig für 

 

1. ärztliche Beratungen zu Fragen der medikamentösen Präexpositionsprophylaxe zur Verhü-

tung einer Ansteckung mit HIV, 

 

2. Untersuchungen, die bei Anwendung der für die medikamentöse Präexpositionsprophylaxe 

zugelassenen Arzneimittel erforderlich sind. Dies umfasst auch Aufwendungen für von einem 

Arzt schriftlich verordnete Arzneimittel zur Präexpositionsprophylaxe. 

 

3. Aufwendungen für die persönliche Tätigkeit durch nahe Angehörige 

 

Der Ausschluss der Beihilfefähigkeit von Aufwendungen für die persönliche Tätigkeit durch 

nahe Angehörige bei einer Heilmaßnahme entfällt (Streichung § 2 Abs. 7, § 5 Satz 4 HmbBei-

hVO und § 80 Abs. 11 Satz 2 Nr. 1 Buchstabe d HmbBG.).  

 

Diese Änderung trat bereits mit Verkündung des Gesetzes in Kraft. 

 

 

 
Stefan Priewe 
 


